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RheinHunsrück Wasser    
Zweckverband    Telefon  06747/126-0 
Gallscheider Straße 1   Telefax 06747/126-99 
56281 Dörth/Industriegebiet      
 

Antrag auf Wasserversorgung 
 
1. Antragsteller: 
 
 
Name, Vorname 

 
Straße, Haus-Nr. 

 
PLZ, Wohnort 

 
Telefon (gegebenenfalls tagsüber) 

 
Für das Grundstück 
 
 
Straße, Haus-Nr. Parzelle/Flurstück Flur 
 
PLZ/Ort Eigentümer, falls nicht Antragsteller 

 
  Haushalt  Gewerbe  öffentl. Einrichtung   _________________ 
 
2. wird die  Neuherstellung  Änderung  Wiederaufnahme 
 
   Erneuerung  Abtrennung der Wasserversorgung beantragt. 
 
Eine Regenwassernutzung/Eigenversorgungsanlage ist vorhanden / geplant  ja   nein 

 
3. Über den Hausanschluss sollen versorgt werden: 
 
3.1  Anzahl der zu versorgenden Geschosse: _________ 
 
3.2  Anzahl der Wohnungen:   _________ 
 
3.3  zusätzl. besondere Entnahmeeinrichtungen:  ja   wenn ja, besondere Angaben erforderlich. 
 
       nein 
 
3.4 Art des Gewerbes bzw. der öffentlichen Einrichtung: __________________________________________________________ 

 
4. Beschreibung der geplanten Anlage 
 
4.1  Grundstücksgröße  _____________m² 
 
4.2  Umbauter Raum (nach DIN 277) 
       (Nachweis gem. Bauantrag) _____________m³ 
 
4.3  Anzahl der Vollgeschosse 
      (gem. Baugenehmigung) _____________ 
 
4.4  Bezeichnung des Bauvorhabens 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
z. B. Wohnhaus, Gaststätte, Hotel, Gärtnerei, Produktionsbetrieb usw. 

 
 

Nur vom Zweckverband auszufüllen 

 
 
Nr. ____________ Eingang ____________________________ 
 
überprüft am:________________________________________ 
 
durch: ______________________________________________ 
 
Bemerkungen: _______________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
Kunden-Nr.: ________________________________________ 



    HSA 
5. Hinweise und Erklärungen zu Grabenarbeiten 
 

a)  Die Grabenarbeiten auf dem vorbezeichneten Grundstück c) Die Grabenarbeiten sollen gemeinsam mit folgender  
 Maßnahme ausgeführt werden: 
  

- sollen vom Zweckverband ausgeführt werden   Gasanschluss  
- werden von mir ausgeführt  Stromanschluss  

   Verbandsgemeinde Kanalanschluss  
b) Die Grabenarbeiten im öffentlichen Bereich 

 

- sollen vom Zweckverband ausgeführt werden  
- werden vom mir ausgeführt  

 (siehe auch Punkt 6c) 
- Hausanschluss vorhanden/vorverlegt  

 
6. Von dem Grundstückseigentümer sind diesem Antrag beizufügen: 
 

a) maßstabgerechte Grundrissskizze mit Geschossangabe und der Eintragung des Wasserzählerstandortes (2-fach), 
 

b) amtlicher Katasterplan mit Eintragung des Bauvorhabens (2-fach), 
 

c) Genehmigung des Straßenbaulastträgers (Ortsgemeinde) ist beigefügt (nur möglich bei Gemeindestraßen). 

 
7. Allgemeine Hinweise 
 

Die Kundenanlagen dürfen nur durch ein in das Installationsverzeichnis des Zweckverbandes eingetragenes Installationsunternehmen 
errichtet oder wesentlich verändert werden. 
 

Der Wasserzähler muss installiert sein, bevor die Verbraucheranlage oder Teile davon in Betrieb genommen werden. Ein Verstoß hier-
gegen hat u. a. Maßnahmen nach § 23 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) 
zur Folge. 
 

Das Setzen des Wasserzählers ist durch ein gesondertes Formular zu beantragen. Dieses wird Ihnen mit der Genehmigung zu Ihrem 
Antrag auf Wasserversorgung zur Weiterleitung an Ihren Installateur übersandt. 
 

Das Antragsformular ist in allen Teilen sorgfältig auszufüllen und nach Unterzeichnung durch alle Grundstückseigentümer in 
zweifacher Ausfertigung beim Zweckverband einzureichen. 
 

Die zweite Ausfertigung erhalten Sie nach Genehmigung des Antrages zurück. 
 

Das Wasser wird nur für eigene Zwecke sowie für Mieter und ähnliche Berechtigte zur Verfügung gestellt. Ausnahmen können auf An-
trag zugelassen werden. 
 

Daten aus dem mit Ihnen bestehenden Versorgungsverhältnis werden von uns zum Zwecke der Datenverarbeitung gespeichert. 
 

Regenwasseranlagen oder sonstige Eigenversorgungsanlagen bedürfen der Teilbefreiung aus dem Anschluss- und Benutzungszwang 
(siehe § 7 der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung und deren Benutzung). Die Planung einer solchen An-
lage ist frühzeitig mit dem Zweckverband abzustimmen. 
 
 
_____________________________________ _________________________________________ 
Ort, Datum         Unterschrift aller Grundstückseigentümer 
 
8. Erklärung des Zweckverbandes  
 
Der Zweckverband RheinHunsrück Wasser genehmigt Ihren Antrag unter folgender Auflage/Bedingung: 
 

 
 
Dörth, den____________________________                                                         _______________________________________ 
          Unterschrift des Zweckverbandes            
 

 
9. Erklärung der/des Antragsteller/s (nur erforderlich nach besonderer Aufforderung) 
 
Die unter Punkt 8 aufgeführten Auflagen/Bedingungen des Zweckverbandes RheinHunsrück Wasser akzeptiere/n ich/wir. 
 
 
________________________________________ _________________________________________ 
Ort, Datum              Unterschrift aller Grundstückseigentümer 
 


